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Schulordnung der Sekundarschule Muttenz 
  

Grundlage 
 
Grundlage für unsere Schulordnung ist § 64 des Bildungsgesetzes: 
 
Die Schülerinnen und Schüler 

a. sind ihrem Alter und ihrer Schulstufe entsprechend für ihren Bildungsprozess mit-
verantwortlich; 

b. tragen mit ihrem Verhalten zum Erfolg des Unterrichts sowie der Klassen- und 
Schulgemeinschaft bei; 

c. besuchen den Unterricht und die Schulveranstaltungen lückenlos und begründen 
allfällige Abwesenheiten; 

d. halten die Weisungen der Lehrerinnen und Lehrer sowie der Schulbehörden ein 
und tragen zu Material und Einrichtung Sorge. 

 
Vorbemerkungen 
 

• Unsere Schulordnung zählt nicht alles auf, was gestattet und was verboten ist. Sie 
ist unser Leitfaden für ein förderliches Zusammenleben aller am Schulalltag Betei-
ligten.  

• Unsere Schulordnung ist den Schulhausordnungen übergeordnet und gilt für alle 
Schulhäuser. Schulhaus spezifische Abmachungen sind in den entsprechenden 
Schulhausordnungen geregelt. 

• Alle Schülerinnen und Schüler sind mitverantwortlich für die Ordnung und ein gutes 
Klima in der Schule.  

• Auch ich helfe mit, indem ich die Vorschriften und Weisungen gewissenhaft befolge 
und auf andere Rücksicht nehme. 

 
 

Regeln 
 
Ich halte mich an folgende Regeln: 
 

1. Schulareal 
 Was zum Schulareal meiner Schulanlage gehört, muss ich am Anschlagbrett einsehen 

(Plan). 
 Ohne Auftrag oder Bewilligung verlasse ich das Schulareal während der Schulzeit nicht. 
 
 

2. Einrichtungen 
 Ich trage Sorge zu Einrichtungen, Mobiliar und Grünanlagen. Abfälle entsorge ich in den 

entsprechenden Behältern. 
 
 

3. Fahrräder 
 Mein Fahrrad stelle ich in den zugewiesenen Veloständer. 
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4. Unterrichtszeit 
 Ich begebe mich pünktlich ins Schulzimmer und bereite mich an meinem Platz ruhig auf 

den Unterricht vor. Fehlt eine Lehrperson 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn, meldet 
dies die Klassenchefin oder der Klassenchef der Klassenlehrperson oder der Schullei-
tung. 

 
 

5. Pausenordnung 
 Die grossen Pausen verbringe ich draussen. Ausnahmen erfahre ich von der Schullei-

tung oder von der Pausenaufsicht. 
 
 

6. Ordnung ausserhalb der Schulstunden 
 Ich bemühe mich, dass die Lautstärke während selbständiger Arbeiten im Rahmen 

bleibt (z. B. auch bei Zwischenstunden) und ich verhalte mich im ganzen Schulareal so, 
dass die anderen ungestört arbeiten können. 

 
 

7. Rücksicht 
Um Unfälle zu vermeiden, verzichte ich auf gefährliche Spiele aller Art. 

 
 

8. Kleidung 

Ich erscheine in angemessener Kleidung in der Schule.   
 
 

9. Suchtmittel 
Mir ist bekannt, dass jeglicher Konsum von Suchtmitteln (Alkohol, Rauchen, Cannabis 
etc.) während der Schulzeit, an Schulanlässen, auf dem Schulareal und generell im 
Umfeld der Schule verboten ist. 

 
 

10. Digitale Medien (Mobiltelefone, MP3-Player und ähnliches) 
Ich weiss, dass digitale Medien, die auf dem Schulareal sichtbar oder in Betrieb sind, 
von den Lehrpersonen eingezogen werden. Meine Eltern können mein Eigentum bei 
der Schulleitung abholen. 

 

11. Hauswart 
   Mir ist bekannt, dass der Hauswart Übertretungen der Schulordnung, die vom ihm   
      festgestellt werden, der zuständigen Klassenlehrperson weiterleitet. 
 
 

12. Konsequenzen bei Missachtung 

 Eine Übertretung der Schulordnung hat ein Gespräch mit der Klassenlehrperson zur 
 Folge. Diese legt die Konsequenzen fest. 
 Je nach Vorkommnis tritt bei der ersten, zweiten oder dritten Übertretung Stufe 1 des 
 Leitfadens für verhaltensauffällige SchülerInnen in Kraft. 
 
 
 
In Kraft gesetzt durch den Gesamtkonvent  am 31. Mai 2007 auf Schuljahr 07/08 


